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Energie
Eine ökonomisch und ökologisch ausge-

wogene wie langfristig sichere Energieversor-
gung ist für jede Volkswirtschaft von herausra-
gender Bedeutung. In Verfolgung dieser Ziele 
wirkt die Bundesregierung – namentlich auch 
zur Erreichung internationaler Klimaschutz-
ziele und wegen des Beschlusses zum Kernen-
ergieausstieg – auf eine massive Erhöhung des 
Anteils der erneuerbaren Energien am Ener-
giemix sowie auf eine noch effizientere und 
sparsamere Nutzung aller Energieträger hin.

Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit 
des BAFA liegt in der Durchführung des Pro-
gramms des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förde-
rung erneuerbarer Energien.

Aufgabe des BAFA ist es, durch Zuschüs-
se Marktanreize für den verstärkten Einsatz 
erneuerbarer Energien zu geben, um die be-
grenzten Vorräte fossiler Energien zu schonen 
und einen Beitrag zum Umwelt- und Klima-
schutz zu leisten. 

Gefördert werden Solaranlagen und 
Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse.

Im Rahmen des Programms „Energie-
sparberatung vor Ort“ bezuschusst das BAFA 
die Beratung von Haus- und Wohnungseigen-
tümern durch besonders qualifizierte Ingeni-
eure.

Die durch die Vor-Ort-Beratung erzielte 
Senkung von Wärmebedarf und -verbrauch in 
Gebäuden vermindert unmittelbar Umweltbe-
lastungen, insbesondere CO2-Emissionen.

Statistiken:

Einfuhren von Steinkohle

Erdgasimporte

Erdgasdaten

Amtliche Mineralöldaten für die Bun-
desrepublik Deutschland

•

•

•

•

(vzbv) durch Zuschüsse des Bundes. Dadurch 
leistet das BAFA einen Beitrag zur Reduzierung 
des Energieverbrauchs der privaten Haushal-
te und zum Klimaschutz. Aufgabe der dena 
ist es, sich auf Bundesebene um nachhaltige 
Verbesserungen bei Energieeinsparung und 
Energieeffizienz in privaten Haushalten, 
Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen 
sowie um die Nutzung regenerativer Energien 
zu kümmern. Der vzbv bietet anbieterunab-
hängige Information und Beratung privater 
Verbraucher über die Möglichkeiten der En-
ergieeinsparung an. Dazu stehen qualifizierte 
Berater in den örtlichen Verbraucherzentralen 
und in Beratungsstützpunkten zur Verfügung.

Das BAFA gewährt dem deutschen 
Steinkohlebergbau Beihilfen. Damit fördert 
es den Absatz deutscher Steinkohle an die 
Kraftwerks- und Stahlwirtschaft und festigt 
auf diese Weise die Versorgungssicherheit der 
Bundesrepublik mit Energie. Außerdem trägt 
es entscheidend dazu bei, dass der Restruktu-
rierungsprozess im Bergbau für die betroffe-
nen Regionen und Beschäftigten erträglich 
gestaltet werden kann.

Energiesparberatung

Erneuerbare Energien

Steinkohle

Zur Förderung der Beratung privater 
Verbraucher sowie kleinerer und mittlerer Un-
ternehmen über Möglichkeiten der Energie-
einsparung unterstützt das BAFA Projekte der 
Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) und 
der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. 
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Das Zuschussvolumen aus dem Bundes-
haushalt wird von 3,75 Mrd. €  im Jahr 2000 bis 
zum Jahr 2008 auf 1.862 Mrd. € stetig zurück 
geführt. Mit den Zuschüssen sollen die Dif-
ferenz zwischen den Produktionskosten des 
jeweiligen Bergbauunternehmens und den 
Drittlandskohlepreisen bzw. den Erlösen ab 
Zeche ausgeglichen und Stilllegungsmaßnah-
men finanziell unterstützt werden. Als Zu-
schussparameter stellt das BAFA nach Prüfung 
die Produktionskosten fest und erhebt monat-
lich die Drittlandspreise frei deutsche Grenze 
für Kraftwerks- und Kokskohle.

Zu den weiteren Fördermaßnahmen für 
den Bergbau zählt die Gewährung von Anpas-
sungsgeld: Ältere Arbeitnehmer des Steinkoh-
lenbergbaus, die aus Anlass einer durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie genehmigten Stilllegungs-, Teilstill-
legungs- oder Rationalisierungsmaßnahme 
entlassen wurden, können zur Vermeidung 
sozialer Härte bis zum Erreichen ihrer Versor-
gung aus der knappschaftlichen Rentenversi-

cherung für längstens 5 Jahre Anpassungsgeld 
erhalten.

Mineralöl

In Reaktion auf die Ölkrise 1973/74 wur-
de von den westlichen Industrienationen mit 
dem Internationalen Energieprogramm ein 
System geschaffen, um zukünftig einer Stö-
rung der Versorgung mit Mineralöl wirksam 
begegnen zu können. U. a. wurden Verein-
barungen über Vorratshaltung, koordinierte 
Verbrauchseinschränkungen und Ölumver-
teilung während einer Krise getroffen. Als 
Koordinierungsstelle für den internationalen 
Krisenmechanismus wurde die Internationale 
Energie-Agentur (IEA) gegründet. Das BAFA 
ist in Kooperation mit der Mineralölwirtschaft 
und dem BMWi zuständig für die Umsetzung 
verschiedener Maßnahmen zur Bewältigung 
der Folgen einer Versorgungsstörung in der 
Bundesrepublik. Laufend unterrichtet das 
BAFA die IEA über die Versorgungslage sowie 
aktuellen Entwicklungen auf dem Mineralöl-
markt in der Bundesrepublik. Dazu werden 
monatlich bei den deutschen Mineralölge-
sellschaften Daten erhoben. Die Ergebnisse 
dieser Erhebung werden in den Amtlichen 
Mineralöldaten veröffentlicht. Sie dienen als 
Grundlage für die Beobachtung und Analyse 
der Entwicklung des Mineralölmarktes sowie 
für energie- und umweltpolitische Entschei-
dungen.

Altöl

In einem mehrjährigen Programm 
fördert das BAFA die Aufarbeitung von Altöl zu 
Basisöl. Damit sollen technische Innovationen 
zur Wettbewerbssteigerung in der Aufarbei-
tungswirtschaft unterstützt werden. Grund-
lage ist der von der EU geforderte Vorrang 
der stofflichen gegenüber der energetischen 
Altölverwertung.

Erdgas

Beim Erdgas ist das BAFA für die Geneh-
migung von Einfuhrverträgen mit einer Liefer-
frist über 24 Monaten sowie für die Erstellung 
und Veröffentlichung verschiedener Statisti-
ken (u. a. Grenzübergangspreise) zuständig.

Kohle - nach wie vor ein wichtiger Energieträger
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Jährlich erhebt das BAFA bei der deut-
schen Mineralölwirtschaft Meldungen für 
den Internationalen Fonds zur Entschädigung 
für Ölverschmutzungen. Die Meldungen sind 
Grundlage für die Festsetzung der Beiträge der 
deutschen Mineralölwirtschaft an den Fonds. 
Unter bestimmen Voraussetzungen tritt der 
Fonds bis zu einem Höchstbetrag für Schäden 
durch Öltankerunfälle ein.

Kraft-Wärme-Kopplung

Das BAFA ist zuständig für die Zulassung 
von KWK-Anlagen nach dem ab 01.04.2002 
in Kraft getretenen Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetz. Unter Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
(abgekürzt KWK) ist die gleichzeitige und 
direkt gekoppelte Erzeugung von Strom und 
Wärme zu verstehen. Das Gesetz soll über 
den befristeten Schutz und die Förderung der 
Modernisierung bestehender Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) sowie den 
Ausbau der Stromerzeugung in kleinen KWK-
Anlagen und die Markteinführung von Brenn-
stoffzellen einen Beitrag zur Erreichung der 
Klimaschutzziele der Bundesregierung leisten. 
Die Betreiber von KWK-Anlagen erhalten 
danach vom jeweiligen Netzbetreiber einen 
Zuschlag für den in ein Netz der allgemeinen 
Versorgung eingespeisten KWK-Strom. Die 
Höhe des Zuschlags richtet sich nach der Anla-
genkategorie, die im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens festgestellt wird.

Daneben obliegt dem BAFA auch die 
Auswertung der mit der Erzeugung des KWK-
Stroms in Zusammenhang stehenden Daten.

Besondere Ausgleichsregelung

Besondere Ausgleichsregelung nach 
§ 16 EEG – Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) zielt darauf ab, den Beitrag Erneuerbarer 
Energien an der Stromversorgung deutlich 
zu erhöhen. Entsprechend den Zielen der 
Europäischen Union und der Bundesrepub-
lik Deutschland soll der Anteil Erneuerbarer 
Energien am gesamten Energieverbrauch 
– ausgehend vom Jahr 2000 – bis zum Jahr 2010 
mindestens verdoppelt werden.

Die Kosten für den Ausbau der Erneu-
erbaren Energien werden von den Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen, die Strom 
an Letztverbraucher liefern, getragen. Diese 
Kosten können jedoch an die Letztverbrau-
cher weitergegeben werden. Dabei ist nicht 
auszuschließen, dass einzelne stromintensive 
Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
von diesen Kosten besonders betroffen sind.

Mit der Regelung des § 16 EEG, der 
besonderen Ausgleichsregelung, soll eine 
erhebliche und nicht nur vorübergehende 
Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit 
dieser Unternehmen vermieden werden. 

Kraft-Wärme-Kopplung: 
Blockheizkraftwerk (BHKW) in Schwäbisch Hall
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